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Dritter Abschnitt .-

§. i . Der Fürst setzet Aurich in Defensionsstand , und schreibt
den prorvgirren Landtag nach Aurich aus - Dagegen laden
die Administratoren die ständischen Glieder nach Hinre zu dem
Landtage ein - §. - - Es tritt daher der außerordentliche Fast
ein , daß zwei verschiedene Landtage , der eine in Hinte
und der andere in Aurich gehalten werben . Wenige Depu-
tirtc finden sich in Aurich . viele in Hinte ein . Letztere ver¬
binden sttv noch fester unter sich . § - z- Bas fürstliche Mini¬
sterium suchet die Eingesessenen in Norden , Aurich , und auf
dem plärren Lande zu überholen . sich Len Kaiserlichen Deere-
tcn zu unterwerfen . Dagegen bemühen sich die in Hinte ver-
sammlctcn Gründe durch ein gedrucktes und vielfach ange - ,
schlagenes chlacat die fürstliche Absicht zu vereiteln Der
Fürst läßt hieraus dieses Nlacat abrcißen und an den Pranger
anschlagen . §. 4 . Erste Trennung der Stände in gehor¬
same und rechtmstßiae , ober in neue und alte Stände - §. 5.
Der König von Preußen und Sie GencrMaaten suchenden
Fürsten und die Stände zur Belegung der Streitigkeiten
zu bewegen . Z 6 . tKach Absterben der Fürstin s 7 . ver¬
maltet sich der Fürst mir der Prinzessin Sophia Caro¬
lina von Brandenburg - Bayreuth . z , z . Alls ein von
dem Fürsten erkheiltes sichere » Geleit finden sich Sie Stände
wieder in Aurich ein - Man einiget sich über das Dcichwcsen ;
allein in der Hauptsache bleibt cs bu> den vorigen Irrungen .
§ . s . Dagegen vereinigen sich die Stande mit der Stadt Em¬
den über die zwischen ihnen vorschwebenden Streitigkeiten .

.§ . lo . Inzwischen erfolget das dritte Kaiserliche Decket, wor¬
in die vorige» Deerelc bestätiget , und näher bestimmet wer¬
ben § . i i und dann noch ein beendetes Decket an dicordi -
«air Lepukirten miS Administratoren. § . >2 . Der Ltzaisek
gicbr drm König von Preußen , als Churfürsten von Bran¬
denburg aus die in Ostftiesiand stehenden Truppen abzufüh¬
ren , und sich nicht in die ostfneiischen Strettigkeuen zu
wischen. §. und 14 . ordnet ein neues Lonservarorium ,
ingi- icke» eine Untersuchungs , und Execurionscoittmission
auf den Lönig von Pohlen als Lhurfüestcn von Sach¬
sen und Herzog von Braunschweig an , tz. >5 . erläßt an
den Bischof von Münster ein Pöna -' niandat , die erhaltenen
Subsidicn der Lanoeseaffe wieder znrückzuzahlcn , tz. r6 . und
foderr durch besondere Patente alle ostfeicsische Unterthanen
auf , sich sowohl den bisherigen Kaiserlichen Decreren , als
den künftigen Verfügungen der neu bestellten Kayseklichell
Commission zu unterwerfen.

§ . r .
Aurich sah es also sehr kriegerisch aus . Die ^ s

Stadt war in Defensionsstand gesehet üud' nüt
Batterien und Brustwehren versehen. Dies be¬

wog
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i722wog die Administratoren , den Fürsten Zu bitten ,
den abgebrochenen und bis im Januar prorogirtsn

Landtag nach Norden zu verlegen . Dieses Gesuch

schlug der Fürst ab . Er gab allen Städten und

Co - munen auf , ihre nach Aurich abzusendendm

Depucirten ausdrücklich zu bevollmächtigen , nichts

wider die Kaiserlichen Decrete vorzunehmen und zu

beschließen . Nach dem > z Artikel des Hagischen

Vergleichs von 160 z durfte kein Landtag in einer

befestigten Stadt gehalten werden . Daher glaub¬

ten die Administratoren , die ohnehin ihre Sicher¬

heit in Aurich bezweifelten , berechtiget zu seyn , den

Landtag selbst nach einem andern Orte zu verlegen .

Sie sahen dazu Hinke aus , und ladeken mit Zu¬

ziehung der ordinair Deputaten sammtliche Stande

aus dem angeführten Grunde durch ein abgedruck -

teS Placat ein , sich in Hinte auf den i l Jan . 172 ;

einzufinden . Dieses hatten sie auch dem Fürsten
in einem besonder » Bericht bekannt gemacht . Hier¬

auf erfolgte unter dem i s Jan . ein fürstliches Re -

script , woraus ich folgende Stellen hieher setze :

„ Sr . Hochfürstl . Durchlaucht müssen alle diejeni -

„ gen , so an diesem Unwesen Theil haben , für offen¬
bare Aufrührer und Störer der gemeinen Ruhe

„ halten , und sie wegen des notvren Verbrechens

„ dafür declariren Wollen sich auch wider diese!«

„ ben und wider ihr angemaßtes Placat die wohl -

„ verdiente Strafe nach allengöttlichenundweltlichen
„ Rechten Vorbehalten haben ; gedenken sich auch

„ nicht mit solche » Leuten in weiters Schristwcchse -

„ lung einzulafsen . — Cr . Durch ! , werden mit

„ ihren zu Aurich auf dem Landtage gehör samst er-

„ scheinenden Standen die Gebühr sowohl wegen

„ dieses Verfahrens als sonst beobachten , und haben

„ allen Eingesessenen verbothen , sich nicht in das
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„ Dorf Hinte einzufinden , und dergleichen Ver - i ^ ?
» sammlungen zu halten . — Wie Sie denn auch
„ zum voraus alles dasjenige , was etwa daselbst
» wird vorgenommen und gehandelt werden , für null
» und nichtig erklären . — "

Dann ließ der Fürst den Schüttemeisicrn und
allen Eingesessenen des Dorfes Hinte bey inoo .
Goldgulden Strafe anbefehlen , die widerspenstigen
Stände , die sich in Hinte versammlen würden , mit
gewehrter Hand aus einander zu jagen ( 5 ) .

H . r.
Es trat also der außerordentliche Fall ein , daß 1725

zwcy verschiedene Landtage , der eine in Hinte und der
andere in Aurich gehalten wurden . Der Auricher
Landtag konnte von keiner Bedeutung seyn , so lange
die Ritterschaft . Emden , Norden und die vornehm¬
sten Eingesessenen auf dem platten Lande feste an
einander hielten . Nur einige wenige Deputaten
aus Aurich und dem dritten Stande mögen in Au¬
rich zugegen gewesen feyn . Diese konnten nun frey -
lich wohl etwas beschließen ; da aber die Landescasie
in den Händen der Administratoren und der mit
ihnen haltenden Stände war , so konnten sie keine
Schlüsse zur Ausführung bringen . Wahrscheinlich
sind die Deputaten auch sogleich unverrichteter
Sachen von Aurich aus einander gegangen . Man
trist wenigstens nichts von ihren Schlüssen an . Es
läßt sich nicht einmal ein Protocoll von dieser Vcr -
sammlung vorfinden . Dies hätte alles das fürst¬
liche Ministerium voraussehen können . Es sehts
die fürstliche Autorität unnvthig auf d/rS Spiel ,
offenbarte sein Augenmerk , eine Trennung unter
den Ständen zu bewirken , und goß Oel ins Feuer .

Dags -
(k) Landsch . Acterr-
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i/azDagegen fand sich in Hinte eine zahlreiche Ver -

sammlung ein . Hier verbanden sich die Stände

noch fester unter sich . Weil sie sich für Kundschaf¬
ter nickt sicher hielten : so veranstalteten sie gleich

Anfangs , daß jedweder Landkagscomparenk einen

eidlichen Revers unterschreiben mußte , von allen

itzigen und künftigen Deliberakionen nichts zu ver-

lautbaren , und weder iht noch künftig einen Depu -

tirten in ihrer Versammlung zu dulden , der sich
den Kaiserlichen Decreten unterwerfen , oder auf

irgend eine Weife die Laudesverträge untergraben
würde . Dann verpflichteten sie sich , ohne gemein¬

schaftliche Zustimmung , sich in keine separate Trak¬

taten einzulassen , oder sich von einander zu trennen .

Ihrem Syndikus Homfeld gaben sie auf , eine De¬

duktion über die ständische uneingeschränkte Rechte

Schatzungen einzuwilligen und zu erheben , aufzu -

setzen , und solche durch den Druck allgemein zu
machen tz ) . Auch beschwerten sie sich bey den Ge -

neralstaaten , bey dem Kaiser und dem Könige von

Preußen , daß sie durch die fürstliche Schatzungs -

Inhibitionen außer Stand gesetzet worden , die hol¬
ländischen Zinsen abzuführen , die Kaiserliche Sal -

veqarde zu befriedigen , und die unter preußischer
Garantie von einem Hofrath in Berlin a

'
ufgenom -

menen und losgekündigten rrsoo Rthlr . aufzubrin¬

gen , wie auch die preußischen Subsidien zum Unter¬

halt des Marinierbataillon zu entrichten Endlich

bestätigten sie ihre vorige Schlüsse wegen des Deich¬
baues

(x) Dies ist die Piece , welche unter dem Titel beraus .
kam : Kurzer jedoch gründlicher Bericht von der
Ständen Freyheit und Macht mit Ausschließung
des Landesherr « Schatzungen einjuwilligen und

zu erheben .
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baues und schrieben noch 2 Capital - und4Personal -i728
Schatzungen aus ( b ) .

- § Z -
Das fürstliche Ministerium bestrebte sich unter¬

dessen , die Eingesessenen auf dem platten Lande und
in den beiden Städten Norden und Aurich zu über¬
holen , sich den Kaiser ! Decreten zu unterwerfen .
Dieses zu vereiteln , ließen die Stande ein Placat
abdrucken , und an öffentliche Plätze anschlagen .
So kamen die vorzüglichsten Stellen : » Wir aus
» der Ritterschaft , den Städten und dem dritten
» Stande versammlet « ostfriesische Landesständehaben -
» allen Landeseingesessenen nicht verhalten mögen ,
» welchermassen auf Anhalten Sr . hochfürstlichen
» Durch ! . Unsers La,idesfürsten und Herren , und in
« Dero hohen Namen die eingebrachken ungegrün -
» deten Vorstellungen , die mit dem Buchstaben der
» Landesverfassung streitende Kaiser !. Decreten er¬
schlichen worden , und , wie mehr als Landkündig ,
» die Stände bei dem hochpreißl . Reichshofrath auf
» die Einbringung ihrer Gerechtsame provociret haben .
» Ob nun zwar in den Landesoerträgen verordnet ist ,
» daß von den fürstlichen Bedienten mit einigen
» Gliedern der Stände so wenig auf Landtagen als
« außer denselben tractiret werden mag : so hat man
» doch erfahren müssen , daß den Bürgermeistern
» und Rath der Städte Norden und Aurich anbe -
» fohlen worden , dis Bürgerschaft zu convociren rmd
» ihre Erklärung einzusenden , ob sie sich den Kaiser¬
lichen Decreten unterwerfen wollten ; auch daß
» sogar die fürstlichen Beamte selbst zum Theil auf
» dem platten Lande bei allen Communen herumge -

sah¬
st') Landfch . Acten .
Dstsr . Gesch. 7 B - L
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17s .; „ fahren , Haus bei Haus , die Eingesessenen unter

„ vielen Bedrohungen , daß ein jedweder 50 Mark

„ löthig Goldes würde bezahlen , und eine Einguar -

« tierung Kaiserlicher Miliz gewärtigen müssen , da -

»sserne sie die Kaiserl . Decret .e nicht annehmen , und

„ die ihnen vorgelegts schriftliche Erklärung nicht !

„ unterschreiben würden , dazu zu bringen gesuchet
„ habe , und daß sogar einige Eingesessene , welche

„ die Erklärung nicht unterschreiben wollten , mit

„ Schlägen tractirer und unleidlich bedrohet worden .

„ Wenn aber die Bürgerschaften der Städte Nor »

„ den und Aurich und die vornehmsten bemiktelsten .
„ und mehresten Eingesessenen von dem dritten .
„ Stande vergleichen sollicitirte Unterschreibung ver ».
„ wegert haben ; hingegen sochane schriftliche Erklä »

„ rung mit dem Namen der fürstlichen Bedienten, /
„ Heuerlenten , Weibern , Kindern , offenbaren Bett - ,
„ lern , die ihr Brvd bei den Thüren suchen , und

„ Juden angefüllet seyn , auch sogar ein Kerl ver »

„ schiedener abwesenden Leuten Namen daher ge¬
schrieben hak , solche extracoinitialische Handlungen ,
„ aber und .exprartisirke Unterschreibungen , nach den

„ Buchstaben der Accorden für kraftlos und nichtig :
„ zu achten seyn : So wollen wir zwar nicht zwei - ,
« fein , Jhro Kais . Majestät werden deswegen wider

„ die rechtmäßigen Stände ( i ) nichts nachtheiliges
„ verhängen ; — allenfalls haben wir dawider hie -

„ mit öffentlich protestiren , und allen denjenigen ,
„ welche sich zwingen lassen , oder sich angemasset
„ haben , eine schriftliche Erklärung von sich abzu -

„ geben , andeuten müssen , daß sie und Niemand

„ anders

ist) Dies ist das erstemal , daß fte öffentlich den Na¬
men , rechtmäßige Stande , annahmen , um sich von
ihren Gegnern , den gehorsamen Standen , zu un¬
terscheiden .
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« anders allen Schaden werden zu büßen haben , undr -^ z
« die Stände wider dieselben auf alle Weise werden
« zu handeln wissen . Gleichwie wir dann hingegen
« allen und jeden

'
, welche mit den rechtmäßigen

« Ständen die Freyheit des Vaterlandes und die
« uralten so theuer mit Gut und Blut beibehaltenen
« Privilegien , Rechten und Gerechtigkeiten zu de -
« fendiren einig sind , versichern können , daß Ihr »
» Kaiserlichen Majestät , als ein allergerechtester
» Herr , Dero höchsterleuchtete Einsicht , durch der «
«gleichen obgedachte exprackisirte Unterschreibung
« und andsrwärtige Vorstellungen , nicht geblendet
» werden mögen , denen gesummten Ständen , und
„ jeden getreuen Patrioten , Dero atterkraftigsten
« Schutz werden angedeihen lasten (k ). « Dieses
Placat ließ der Fürst wieder abreißen . Zu Leer,
vielleicht auch an andern Oertern , wurde es an den
Pranger wieder angeschlagen Dann verbot der
Fürst nochmalM -die Zahlung der von den Ständen ^

eingewilljgten Schatzungen , gab den sämmtlichen
Eingesessenen auf , sich den Exemtionen mit den
Waffen in der Hand zu widersetzen , foderke sie noch - ^
mallu ^ auf , sich den Kaiserlichen Decreten zu unter . ^

werfe » , und relaxirte alle Subscribenten des auf
dem Hinter Landtage ausgestellten eidlichen Reverses
von ihre !? eidlichen Verpsiichttingen ( i) .

§. 4-
Aus den in dem ständischen Placat angeführten

Thatsachen — diese können keine Erdichtungen seyn ,
weil sie dem lebenden Publieo , unter dessen Augen
alles dieses an verschiedenen Qertern in Norden ,

L L Aurich
M Aus dem gedruckten Placate.
(I) Landsitz . Acten .
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r7rzAurich und auf dem platten Lande vorgefallen war ,

vorgehalten wurden — aus diesen Thatsachen , wenn

- sie auch mochten übertrieben seyn / gehet wenigstens

hervor , daß das fürstliche Ministerium die Einge¬

sessenen durch Ueberredungen , durch Drohungen
und Zwang zur Submission auf die Kaiserlichen
Decrete zu überholen gesuchet hat , und dagegen die

Stande alles angewandt haben , den Eingesessenen

von einer solchen Submission abzurathen , und eine !

< Trennung unter sich vorzubeugen . Je mehr nun j
das Fürstliche Ministerium eine Trennung auszu - !

wirken versuchte , desto starker verbanden sich die

Stände unter einander . Die Verhandlungen auf

dem Hinter Landtage bewahren dieses . So unbe¬

deutend der Auricher Landtag auch war , so finden
wir doch von der Zeit an die erste förmliche Treu -

nung der Stände vor . Man hielt zu einer und

derselben Zeit einen Landtag zu Hinte und einen an¬

dern zu A :nnch . So wie die Stände sich dadurch -

von einander abgesondert hatten , so entstand auch

eine doppelte Benennung . Die , welche zu der

fürstlichen Seite übergetreten waren , »rannten sich

gehorsame Stände ; die aber , welche sich den -Kai -

serlichen Deereten nicht unterwerfen wollten , nann -

ten sich rechtmäßige , oder auch wohl alte Stände ,

diese aber wurden von ihren Gegnern durch Reni¬

tenten bezeichnet .

H - 5 -

Die in Ostfriesland ausgebrochenen Unruhen

machten nun wieder die Generalstaaten aufmerksam .

An sie hatte « sich , wie ich vorhin erwähnet habe,

die Stände gewandt . Sie , die Generalstaacen ,

schrieben nun im Ausgang Jan . an den Fürsten ,

suchten ihn zu friedlichen Gesinnungen zu bewegen ,
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und riechen ihm besonders an , den von den Skän - 172 ^ .
den cingewilligten Schatzungen ihren Lauf zu lassen .
Sie setzten hinzu , daß sie als aufrichtig gute
Freunde , als Nachbaren und als Gläubiger einer
unter ihrer Garantie ausgenommenen großen Schuld -

foderuNg dabei nicht gleichgültig seyn könnten , wenn
das durch die Wasserfluchen so sehr mitgenommene
Hskfriesland in die äußerste Verwirrung gerathen
sollte . Ihrem Emwye in Wien cheilren sie die Ab »

schüft dieses ihres Schreibens mit , gaben ihm auf, .
es bei dem Kaiser einzuleiten , daß die Stande bei

ihren Privilegien und Accorden geschähet würden . -
Dann warnten sie die Stände , nichts zur Schmäle - -

rung der fürstlichen Landeshoheit vorzunehmen .
Auch riech der König von Preußen sowohl dem Für¬
sten , als den Ständen Eintracht und Frieden an .
An den Fürsten hatte der König deshalb schon unter
dem 22 December 1722 ein Schreiben abgehen
lassen . Hierin heißt es unter andern : „ Wir mö -- ^

„-gen Ew Lbd . aus aufrichtiger von Dero selbst -

„ eigenem Interesse habenden Intention hismit nicht
„ verhalten , daß unseres Ermessens Dieselben Sich
„ und Ihrem fürstl . Hause am besten rachen werden ,
„ diese itzige Differenzien nicht zu weit zu pvussiren ,
,znoch dadurch zu noch mehreren Collistonen und

„ Verdrüßlichkeicen Anlaß Zw geben , weil es gewiß
« an mächtigen Puiffancen nicht ermangeln wird ,
„ welche die dortigen Landesstände , wenn man mit
„ denselben zu hart verfahren wollte , nicht so gar un -

„ ter den Fuß und um alle von ihren Vorfahren er «
„ wordene Privilegien bringen lassen werden . —

« Wenn , indessen Ew . Lbd . zu einem billigen Accom -
,- movement anständig seyn : so . werden wir solche
„ Expedi -entien dabei suchen , und auch hoffentlich
« finden , damit man nicht weniger an der einen ,

L z »alL
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r72Z „ als der andern Seite damit friedlich feyn , und

„ feine Rechnung dabei finden möge . « In dem Ca .
binetSschreiben an die Stände heißt es : „ Wir haben
„ abermals an den Fürsten geschrieben , wie ihr aus
„ - « gehender Copei ersehen werdet ; Euch aber
»^rachen wir wohlmsinentlich , mit Moderation in
„ der Sache zu verfahren , und auf billige und be.
„ gueme Expedisntia zu gedenken , wie diese Diffe -
„ rentisn ohne fernere Weitlauftigkeiten abzuttzun
„ feyn . " -

Am 7z Febr . 17 2 3 schrieb der König wieder
an die Stande : „ Wir recommendiren Euch hie -
„ durch nochmals den Respeck , so ihr des Fürsten
„ jbd . zu erweisen schuldig seyd , aus alle Weise bei -
„ zubehalten , zugleich auch Sr . Lbden Bediente zu
„ menagiren , weil sonst euer Verfahren desto weni -
„ ger an dem Kaiserlichen Hofe wird approbiert
„ werden ." Dabei ließ der König dem Fürsten
seine Vermittelung zur Beylegung der Irrungen
abermals anbieten . Die Erklärung des Fürsten
auf daß ftaatische Schreiben und auf die preußische
Jntercessron ist mir unbekannt . Indessen ergehet
aus den Acten hervor , daß der Fürst die Hebung
der eingewilligken Schatzungen nicht erlauben wol¬
len , er auch nicht die Vermittelung , des Königes
angenommen habe ( m ) .

§ . 6.
Während dieser Landesunruhen traf den Für «

sten ein hartes Schicksal . Seine Gemahlin Chri -
siiane Louise , gebohrne Fürstin von Nassau Idstein ^
Gräfin von Saarbrücken , starb am r z April . Be¬
reits im Novemb . 7722 fieng sie zu kränkeln an .
Die kriegerischen Anstalten in der Stadt Aurich im

Decem -,
( m) Landsch . Acten .
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Döcember hakten einen nachtheiligen Einfluß aufi72Z
ihre Gesundheit gehabt . Schon war sie in dem
Ausgang des Decemb. dem Tode nahe , schon be«
zweifelte man ihr Aufkommen , wie sie sich durch die
hüifreiche Hand geschickter Aerzte wieder erholte.
Allein im Frühjahr wurde sie wieder schwacher , und
so mußte sie zuletzt der Schwindsucht unterliegen .
Dieser Verlust war dem Fürsten um so viel schmerz « ,
licher , weil er sie , den izjährigen Ehestand hin¬
durch , so zärtlick göliebet hatte. Sie hatte erst ein
Alter von zs Jahren erreichet , wie sie ihre Lauf¬
bahn endigte . Nur allein der Erbprinz Car !
Edzard überlebte sie . Ihre andre vier Kinder wa¬
ren vor ihr gestorben . Ihr untadelhafter Wandel ,
ihre Frömmigkeit (n ) , ihr herablassendes gefälliges
Wesen hatten ihr die Liebe und HochschaHung der
ganzen Nation verschaffet , und ihr Absterben ver-

. anlaßte eine allgemeine Trauer . Die Leiche wurde
Äm ^ - Jun . nach einer solennen Processron beige-
seßek . Der General . Superintendent Coldewey
hielt die nachher abgedruckte Leichenrede (o) . So
lautet , die Inschrift auf ihrem Sarge : In Ksc urim
reconch' tur, kstriZe Lorons , <Liv !nis,vi'rtutibus cio-
corstS , üorentillima Vrisiorum Elster , 6snsre ,
^ oribus corporis rmimigus clarilUrng , ftrinceps cle-
Mentiäs , bem'

gmwm sc Lomiwkis , guibue libi
«krmmos, meciios , imos cievinxit , kelstronsrum
liluLtrium OrnslNSlitmn , krincepe KersnilUms '
Lbristiana I,uc!ovica , ftiomuZ ^ oilouicge ftropgvo,
strisigegus idobur, sssrenistrmi L'riyeipir so Oonüm

L 4 On.
(n) Mit Lesung der herligM S 'chtlft , besonders der

Psalmen , beschäftigte sie sich täglich . In ihrer
WittenberKischen Handbibel hatte sie selbst Rand¬
glossen gsmachet - Outboks tVscscdoun . p . 4; ^.

(0) Gedruckte Personal, der Fürstin.
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172 - On . OsoiAii ^ Iberti , kri'ncipl « kri5 !26 Orisntslis ,

religus ^ Öomux 66ei et Lmori8 iacorupls rocis,
trium kiliorum , toticiemgue I' ilisrum Xlster , seä .
üs orbska est excspko uno Osrolo kstxgröo in «psrn !
krisiss Oi'ienkslis nrto , rnorbo sme VI. Pleuses
implicstg cum u !trs snnum XXXI !. cliex XIII. ex*
pleverst , ^.nuo XäOOLXXIIl. lstibri !, i^prius ex-
tin^usbsrur. Vivik tsmeu et. vivet, bestotum d'e6 >-
bu8 z>otits , ciueribu« bis re^ervski « , coururrecstio- i
nem expeöiLNtibuL, iucislebils XäortalibuL erit ^I^siur IXonien (p). !

^ § > 7.
Noch in diesem selbigen Jahre schritt der Fürst

zur zweiten Ehe An dem sächsischen Hofe hielt
sich die Prinzessin Sophia Carolina von Branden¬
burg Bayreuth bei der Königin von Pohlen und
Churfürstin von Sachsen , Christiane Eberhardine ,
auf . , Die nahe Blutsfreundschaft zwischen dem !>
Fürsten und der Königin (g) veranlaßt den Für¬
sten , im Ock . seinen geheimen Rath und Hofmar -
sthall von Wurm nach Sachsen abzusenden , und
um die Prinzessin Sophie Caroline anzuhalten .
Nach einer günstigen Aufnahme reiste der Fürst im s
Ausgang Oct . selbst nach . Am 29 Oct . kam daS
Eheverlöbniß schon zu Stande . Vermöge der er¬
richteten Ehepacten versprach die Prinzessin Braut ,
Lem Fürsten 4000 Rthlr . Dotalgelder einzubringen .

Die
(k>) Ostfr . ^Mannrgf . l . Theil p . Z85 . Die auf ihr

Absterben geprägte Münze hat die Umschrift :Vitae Mküori » iniaßo .
( P Sophia Ludovica . der Königin Mutter und die

Herzogin Christine Charlotte , des Fürsten Gros -
mutter , waren volle Schwestern , und Töchter des
Herzogs Eberhard Hl . von Würtenberg Stutgard ,
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! Die Königin , die die Ehepacten mit unterschriebenl/rZ

harte , übernahm auf ihre Kosten den Schmuck , das
Silberzeug und die Kleidungsstücke anzuschaffen
und der Prinzessin zu schenken. Der Fürst ver¬
pflichtete sich dagegen zu einer Morgengabe von
4000 Rthlr . und 200 Rthlr . jährlicher Renten , und
dann zu einem Gegenvermächtniß von 4000 Rthlr .
Endlich wieß er der Prinzessin Braut das Schloß
Berum zu einem WittwensiH an , und setzte ihr zu
einem Witthum jährlich 6220 Rthlr . mit einigen
andern kleinen Nebeneinkünften aus . Die Ver -
Mahlung wurde am 8 Decemb . auf dem Churfürstl .
Schlosse Pretsch vollzogen . Noch sehr jung war

> die neue fürstliche Gemahlin . Am z r März 1707
! war sie gebohren . Sie war also noch nicht 17 Jahr
, alt , wie das Beylager gehalten wurde . Ihre El¬

tern waren der damals schon längst verstorbene
, Marggraf Christian Heinrich von Brandenburg -
» Culmbach oder Bayreuth , und Sophie Christiane

gebohrne Gräfin von Wolsstein , eine Mutter von
i 14 Kindern . Im Ausgang Dec . kam der Fürst^ mit seiner Gemahlin nach Ostsriesland zurück ( r) .

Vielleicht hatte der Fürst bei feiner Wahl aus die
innerlichen Unruhen Rücksicht genommen , um sich
Mt mächtigen Fürsten näher zu verbinden , und
dadurch das Ziel seiner Wünsche zu erreichen . Der
König von Dänemark Friedrich der IV . war von

i jeher dem ostftiesischen Hause sehr gewogen . In
! dem vorigen Jahre hatte er den Fürsten zum Rit ?

ter des Elephantenordens ausgenommen , und nun
ivurde der Kronprinz , nachhsrige König ChristianVl . , welcher ebenfalls mit einer Brandenburgisch -
Culmbachischen Prinzessin vermählet war , deö Für -

! sten Schwager . Auch der König Friedrich August
1 ^ . L 5 von

(r) Regier . Acten.
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I72ZVSN Pohlen war mit einer Culmbächischen Prinzeß - j
sin , jedoch aus einer andern Linie (H verheurathet , !
und diese hakte die junge Gemahlin des Fürsten er¬
zogen . Dann aber war schon damals dem Könige ^

von Pohlen , als Churfürsten von Sachsen das Eon -
fervatorium über Ostfriesland von dem Kaiser an »
vertrauet . Wie sehr nun der König von Däne¬
mark durch seine Truppen , und der König von Poh >
Ion , durch die Feder seiner subdelegirtsn Commista - °
ricn den Mrsien unterstützet , haben - dies wird die i
Geschichte in der Folge ausweiftn . !

§ . 8 .
Das . ganze Land mußte nothwendig in die

äußerste Verwirrung gerathen , wenn , zu ein und

derselben Zeit , an verschiedenen Oertern Landtage
gehalten wurden ; wenn dis zu Hinte versammleten
Stande mit den Auricher Ständen , völlig von ein - j
ander abweichende Mrundsätze hegten , und dann
beide Landtagsschlüsse sich nothwendig grade ent - ,
gegen stehen mußten . Die neuen Stande in Aurich
waren zu schwach , und , weil sie die Landescaffe nicht
in ihren Händen hatten , zu ohnmächtig , ihre
Schlüsse durchzusetzen ; dagegen befürchteten die
alten Stände , daß das Misvergnügsn weiter um
sich greifen , und ihre Gegner immer mehrern An .

Hang finden möchten , Die üblen Folgen wurden
von beiden Theilen , vielleicht aber aus verschiedenen
Gestchtspuncten beherziget . Die Stände hatten ;
den Hinter Landtag auf den März prorogiret . Den

Vor -

(») Der Marggraf Christian , ein Sohn des Chm»
fürsten Johann Georg von Dkandcnbntg , war' öet
gemeinschaftliche Ueber . Grosvaker der Königin
von Pohlen und der Fürstin von Osiftiesland .
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Vorwand der Unsicherheit in Aurich räumte derr ^ sz
Fürst dadurch aus dem Wegs , daß er allen Land -
kagscomparenten ein sicheres Geleit erkheilke , und
bei Leib - und Lebensstrafe verbieten ließ , sie so wenig
auf der Hin -- und Herreise als auf dem Landtage
selbst in Aurich auf irgend eine '

Art zu beleidigen .
Nun fanden sich die sammtlichen Stände wieder in
Aurich ein . Das Uebel war aber so tief eingewur¬
zelt , daß es zu keinen Vergleichsvorschlägen kam .
Nach der Lage der Sachen war dieses auch unmög -
lich , da die Kaiserlichen neuern Decrete in vielen
Stücken den Landesvertragen widersprachen . Von
diesen wollten die Stände nicht abweichen , und auf
jene stützte sich lediglich der Fürst . Nur blos wegen
LeS Deichwesens wurde eine Vereinbarung getrof¬
fen . Die Stände hatten vorhin , dem öfteren Wi¬
derspruch des fürstlichen Ministern ohnerachtek , mit
dem E -nder Rathsherrn Spree über den Larrelter
Kolck contrahiret Dieser hatte wider alles Ver¬
machen den gefährlichen Kolck glücklich geschlossen .
Nirgends fand man so vielen Eifer , die zerrissenen
Deiche wiederherzustellen , als bei den Emdern .
Nur Emden alleine kraute man daher die Rettung
des Landes zu - Für eine beglrcheneSumme wurde
der Stadt Emden nuu auch die Legung des Kay <-
deiches von den Ständen anverkrauet . Der Fürst
fand kein Bedenken , diesen Vergleich zu bestätigen .
Dieses alles , und wie einige Monate nachher Fürst
imd Stände auch die Verfertigung des Haupt -
deiches der Stadt Emden überlassen haben , ist vor¬
hin erzählet . Das Deichwesen besonders hatte
diele Streitigkeiten zwischen dem Fürsten und den
Ständen verursachet ; diese waren nun durch die
getroffene Vereinbarung mit der Stadt Emden ge¬
hoben . Aber das Deichwesen war leider nur der

ein -
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ryszeinzigste Punct , worin Fürst und Stände mit ein » I
ander übereinftimmten ( r) .

§ - 9 - .
Den Standen war alles daran gelegen , daß die ,

Trennung unter sich verhütet werden möchte . Der
Beitrag der Stadt Emden zu den gemeinen LandeS -
lasien , welcher vormals der sechste Theil gewesen war ,
hatte vorzüglich den Unwillen sehr vieler ständischer
Mitglieder wider Emden erreget . 1 68 z hatten sich,
die Stande mit Emden dahin verglichen , daß diese
Stadt statt ihres Contingents , in Rücksicht ihres !

verfallenen Zustandes , jährlich bis 170 c ohne alle
Abkürzung 2700 Gulden entrichten , und ^ zu der
ständischen Garnison stehen sollte . Mit dem Anfang
dieses Jahrhunderts sollte aber das Emder Contin -

gent von neuen behandelt werden . Da nun bald
nachher einige unter den Ständen ihre Unzufrieden « ,
heit über diesen Vergleich geäußert , und die Admi - I

nistratoren sich geweigert hatten , das behandelte
Contingenc anzunehmen : so war die Zahlung ge«
stocket (u ) . Emden hatte also von der Zeit an nicht
das mindeste zu den Landeölasten entrichtet . Noth «
wendig mußte dieses , besonders in einer solchen Zeit , !
worin die Schatzungen so sehr vervielfältiget Und mit
militärischer Execution beigetrieben wurden , unter
den Ständen Jalousie und Unwillen erregen . Diesen
Stein des Anstoßes hob man am 2 . May durch einen
neuen Vergleich . Darnach sollte die Stadt Emden
von nun an bis zu dem Jahre rKoo zu einer jeden
einfachen Capital - und zweien Personalschaßungen
Uso Gülden entrichten , und für den Rückstand

40000
( r) Landschaft !. Acten .
(u) Keckt en lntereüe blssr ltlooxmox . og Lmäen.

k - z8.
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40000 Rchlr - erlegen . Diese 40000 Rkhlr . soll - r/azken die Stände an der beglichenen Summe für den
Kaydeich einkürzen , und sich also selbst bezahlet' machen ( v) . Emden hatte also die Stande wegendes Rückstandes nunmehr befriediget , und entrichtete
von nun an wieder den ißt beglichenen Antheil zuden Landeslasten . In dem Vergleiche von i68z
war von beiden Seilen beliebet , daß kein einzelnerStand oder eine einzelne Stadt sich mit dem fürst¬
lichen Nsgisrhauft ohne Vorwisscn und Zustimmung
sammtlicher Stände in Tractak ? einlaßen , dagegenaber einer dem andern zur Ausrechkhaltung der Landes -
Verträge die hülsreiche Hand bieten sollte . Der ganze
Vergleich -, und folglich auch dieser Punkt , war in
der nun mir der Stadt Emden gemachten neuen
Convention bestätiget O ) . Dieses mußte dem Für «
sten besonders in dieser kritischen Epoche sehr miß¬
fallen . Eben daher protestirte er wider diese Ver¬
einbarung . Weil Emden in dem kaiserlichen Decrete
von 1721 aufgsgeben war , den schuldigen Beitrag(nämlich die sechste Quote ) zu entrichten , und den'
Rückstand sofort zu erlegen : so hielt der Fürst auch
diese Vereinbarung mit den Standen über die Emder
Quote für eine Widersetzlichkeit wider den Kaiser ,und klagte darüber bei dem Reichshofrath ( x ) .

§ . 10 .

(v) Dieftr Vergleich ist abgedruckt in der paritions «
mäßigen Einbringung der Gravam . 'vom io Nov.1729 . Beilage 55 . in der Ausführung des Pnvi '->legü Kaisers Maximll . von dem Recht der Vvrbei-fahrt , p. 114 . und in dem keckt und lntercilsÜssr dtoogmog. x . 29— Z ; .

<w) Landschastl. Acten .
(x) Gründliche Anweisung von der Schuldigkeit derStadt Emden , den sechsten Theii zu den Landes«lasten zu bezahlen . Z. io . er leg .
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^ § » ro .
Der Fürst hatte unterdessen zu verschiedenen -

malen auf die Epecution der kaiserlichen Decreke vom
18 - Äug . 1721 und 1722 bei dem Reichshofrath
angedrungen , und sich über vielfältige Contraven .
tionen wider diese Decrete und Widerspenstigkeit der
Stande beschweret - Dagegen hatten dis Stande ,
über die Verletzung der LauveSvertrage und über die
Vorenthaltung der fürstlichen Eingaben beständig ge -
klaget . Unter dem n . Jun . erließ der kaiserliche
Reichsßosrath wieder neue Decrete . Nur die Haupt -
stücke will ich daraus bemerken . Vorerst wurden die
vorigen kaiserlichen Decrete darin bestätiget . Dann
wurde zwar den Ständen nachgegeben , daß des
fürstlichen Commissarii Unterschrift der Landrechnun -
gen als übersiüßig unterbleiben möge , indessen sollten
die Landrechnungm so lange für ungültig und injusti -
siciret geachtet werden , so lange nicht auf die in dem
kaiserlichen Decrete vom r8 . August 1721 . vorge¬
schriebene Weise die fürstliche Rsvidirung , Prüfung
und Genehmigung erfolget sey . Der fürstliche In¬
spektor sollte zwar in dem Collegio keine Stimme
führen ; indessen sollte er berechtiget seyn , wider Feh .
ler und Unterschiede Monika zu machen , und solche
dem Landesherrn anzuzeigen , damit derselbe aus
Mittel bedacht sinn könne , dis üble Verwendung der
Lanveögelder zu steuern . Den Landrechnungen sollte
eine richtige Speciß

'
cmion der hülssbedürftigsn Per¬

sonen beigesüget werden , die Remisfwuen erhalten
hatten . Ferner sollte es bsi der kaiserlichen Reso¬
lution wegen der Proceß . Legations - und CommisstonS -
kosten sein Bewenden haben . Dann wurden die
eigenmächtige Landtagsaueschreldungen nach Hinte
für ein unbilliges und aufrührischeö Beginnen , und
die dortigen Verhandlungen für nichtig erkläret .

Wider
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Wider dis Stifter dieser höchst vermessenen Au fleh - 172z
nung wider ihren Landesherr .' « wurde die Inquisition
Vorbehalten , und den Deputaten , Administratoren
und Ständen bei Strafe von 50 Mark Goldes , und
nach Bewaudmß der Umstände , bei Verwirkung
Leibes und Lebens anbefohlen , sich in der Zukunft
solcher übermmhigen , widorspeußigen und die ge¬
meine Ruhe störenden Unternehmungen zu enthalten .
Ferner wurde dem Buchdrucker zu Emden der Ab¬
druck auftührischer Schriften bei Geld » und Lcibeö-
strafe untersaget . Endlich wurde dem ständischen
Consulenten in Gegenwart des Registrators und des
fürstlichen Procurators die Einsicht der Acten —
» jedoch unaushalrlich und unabbrüchig der schuldigen
» Paririon auf die kaiserlichen Deccete verstauet . "

§. n .
An die ordinair Deputaten und Administratoren

ergieng ein besonderes kaiserliches Dekret . Hierinwurden ihnen untersagt , Remissionen und Dilationen
einseitig , oder ohne vorhergegangcne fürstliche Zu »
stimmung -zu ertheilen ; Schahungen ausznschreiben ,die nicht von den sammtlicken Ständen eingcivilligetworden , so lange nicht über die Erheblichkeit der von
einem Theile der Stande gemachten Einreden die
landesfürßliche Cognition und Decision erfolget scy ;dem Fürsten die SchaHungöregister zur Revision und
Rttüficirung vorzuenthalten ; jemanden eigenmäch¬
tig von den gemeinen Landeslasten zu befreien ; mit
schimpflichen Reden und Schmähungen in Schriftendas fürstliche Ministerium anznkasien , und endlich
solche Deputirten , die sich den kaiserlichen Decreten
unterworfen , und die Parmonsscheine unterschrieben
haben , feindlich zu verfolgen und von dein Landtags
abzuweistn . Dann wurden ihnen die Tergiver sacio -

nen
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i72 ; nen mit der anbefohlenen Abführung der fremden

Miliz , die Widersetzlichkeit wider die Jnkroduction
eines fürstlichen Inspektors , die Auswirkung einer

Protection bei Reichsstanden , mit Uebergehung der

kaiserlichen Majestät , als alleinigen von Gott allen

Reichseinwohnern Vorgesetzten Oberhaupts , Beschir «
mers und Richters , ferner alle grundirrige zur Ver .

führung der übe ! berichteten Eingesessenen abzielende
Imputationen gegen den Landesfürsten , als wenn

dessen Vorhaben auf Vernichtung der Landesaccorden
und Privilegien und auf Einführung eines despoti »

schen Regiments gerichtet sey , und andere die fürst¬
liche Landeshoheit kränkende Thathandlungen mehr ,
ernstlich verwiesen . Besonders wurde ihnen vor .

gehalten , daß eö ein grundirriges und schädliches
Principium sey , wenn die Stände behaupten woll¬
ten , daß sie freie Macht und Gewalt hatten , nach
Belieben zu handeln und zu schließen , wie es ihnen
gut dünkte , und der Landesfürst schuldig sey , nur

schlechterdings alles , was die ordinair Deputaten
und Administratoren refolvirten , zu exeguiren . » Als

„ haben — so lautet der Schluß — Jhro Kaiserl .

„ Majestät Dero Ungnade über diese sämmtliche zi?

„ Verachtung Dero Kaiserl . Decrece sowohl , als zur
„ gröblichen Despect der landesfürstllchen Reputation

„ unziemliche widerrechtliche und sträfliche Pnncipia

„ und Führnehmen angeregtem ostfriesischen Collegio

„ der ordinair Depurmen und Administratoren anzu -

„ zeigen , allergnädigst resolviret , wie allerhöchst Die¬

selben solche übermükhige Assertionen und darauf

„ gebaute Thathandlungen , — wie auch die getroste «

„ nen heimlichen innerliche Empörung erweckenden

„ Zusammen - Verbindungen gänzlich cassiret und ver-

» nichtet ; ernstlich befehlende , daß berührtes Celle «

„ gium davon abstehen , und Dero vorigen kaiserlichen
„ Deere -
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„Decreten , wie auch an aüerhöchMDerofelben ver- r/rz
„ordnete kaiserl . Commission ergangenen Verfügun-
„gen in aller Unterthänigkeit gehorchen solle." Endlich
sollte innerhalb zwei Monaten angezeiget werden, daß
diesen sämmtlichen kaiserlichen Resolutionen wirklich
gelebet seye , mit der Verwarnung, „daß alle und
„ jede Verächter dieser reichsväterlichen wohlgemein.
„ ten Ermahnung in die Strafe der fünfzig Mark
„ löthigen Goldes kraft dieses erkläret sey , auch zu
„derselben Erlegung mittelst Execution angehalten,
„ und überdies von demAdministrations . ?lmk und
«Recht in landtäglichen Versammlungen zu erschei.
„nen excludiret, — nicht weniger auf weitere Fort-
„seßung trotzigerOpposition , und des bisher in böser
„Gewohnheit gehabten verbotenen anderwärtigen
«Recurses an Leib, Ehre und Gut gestrafft. werden
„ sollen.".

§. ro .
Dann ergieng an den König von Preußen als

Churfürsten von Brandenburg ein kaiserliches Man¬
dat , die in dem Lande stehenden Truppen sofort ab.
zuführen, sich in die ostfriesischen Sachen nicht weiter
zu mischen , und die renstirenden Landegstande auf
keine Weise wider den Fürsten zu schützen . „Wenn
„nun — heißt es in diesem Mandate — wider die
„ vormaligen kaiserlichen ErmahnungSschreiben und
„Unser letzteres Dehortakorium vom ig - Aug . 1721
„zu dessen nicht geringen Verachtung , diese annoch
„beständig in Ostfrieskand liegende Mannschaft, und
„ von selbiger ausgeübte , wider die gemeine Rechte
„und Reichsfaßungen überall anstoßende Land - Fried,
«brüchige Faxta also beschaffen , daß hierunter nun»
„ mehro wohl s krsecopto angefangen werden kann,
„mithin auch das gebetene Mandatum 8. 6 . sud

Gflfr. Gesch . 7B . M „koe«.
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172z I^oeva 100 keksi-corum suri heute erkannt worden .

„ Als gebieten Wir Ew . fbden , als Churfürstcn von

„ Brandenburg , bei Pön roo Mark lörhigen Gol -

„ deS — hiemit ernstlich , und wollen , baß Sie also

„ bald nach Insinuir « oder Verkündigung dieses Ln >

„ fers kaiserlichen Gebots , Dero vorhin inOstfries .

„ land eigenmächtig eingelegte und daselbst sich annoch
'

„ beständig aushalkends Mannschaft , ohne den ge-

„ ringsten ferneren Anstand , hinwiederum absühren ,
„ hjnwsgnehmen und nach Hause berufen ; folglich

„ Sr . des Fürsten zu Ostfriesland lbden und die

„ Seinigen in keinerlei Weise noch Wegs turbiren ,
„ am allerwenigsten aber die von den Administratoren

'

„ unrechtmäßig und zur Ungebühr ausgeschriebenen

„ und angelegten Colleccen excguiren und beikreiben ,

„ Noch sich in die ostfriesischen Handlungen im gering -

„ sten ejnmischen , weder die dasigen Landstänc e dcftn .

„ Liren , vertreten , noch beschützen , diesem also , und

„ zuwider nicht thun , noch hierinnen säumig oder §
„ ungehorsam sey , als lieb Ew . Lbden ist , obbe.

„ stimmte Pön zu vermeiden . Das meinen Wir

„ ernstlich . "

§ . iZ .

Hierauf nahm der Kaiser den Fürsten , dessen

ganze Familie , dessen Räche , Beamte , Diener ,

Angehörige und alle gehorsame Unterthanen in seinen
und des heiligen Reichs besonder » Schutz , Schinn

und Protection , und erkannte ein Conservatorim

auf den König Friedrich August von Pohlen , als

Churfürsten von Sachsen und auf den Herzog Auguß

Wilhelm von Braimschwei
'
g - Wolfenbürcel . Es

lautet der Schluß
' des kaiserlichen Refcripks an dm

König und an den Herzog : „ Als ersuchen Wir Ew.

„ Lbd. ! bd . — daß Sie Sr . des Fürsten von Oss

„ ftieslsttlr
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„ friesland Lbd. nach Maaß und buchstäblichen In - r/zz
„ halt des heutigen Unftrs kaiserl . Reichshosraths
„ Conclusi bei vorigen Unfern kaiserl . Dekreten vom
» i8 . August 1721 . und dem Ihrer Lbd. gebühren -
„ den Landesfürsts . Refpect und Höheik wider alle
„ Eingriffe und Turbationen , unter welchem ausge -
„ sonnenen Pratext , auch von wem solche immer zisc
„ äirecium oder mchreÄum unternommen werden
„ möchten , beständig mit sattsamen Nachdruck , auch
„ so oft es nöthig ist , mit militärischer Macht unver¬
züglich , imgleichen auch die Landesstande bei den -
„ jenigsn Rechten , so ihnen laut ermeldeken Unser »
„ kaiserl . Resolutionen uud Lccorden zustehen , jedoch
„ daß hierunter der Mißbrauch verhütet werde , auf
„ alle Weift manuteniren , und daneben die gemeine
„ Ruhe conserviren , und keine Thatlichkeiten , Ueber -
„ Ziehungen oder Belästigungen niemanden — ge «
„ statten , folglich Sr . Lbden als Landesfürsten sammt
„ seiner fürstl . Familie , dessen Rache , Beamte , Die «
„ ner , Angehörige und gehorsame Unterthamn da «
„ wider jederzeit , smorit .<te liostrg Lseftrea , schuhen ,
« schirmen und vertheidigen mögen . Daö geschieht
„ zur Vollziehung der Gvtt - geliebten Justiz , und
» Uns beueben von Erv . Lbden , Lbden zu danknehmi «
„ gen Gefallen . "

§. 14.
Die Executkon dieftr kaiserlichen Decrete und

Untersuchung und Schlichtung der Streitigkeiten ,
welche noch sonst zwischen dem Fürsten und den
Standen vorwalteten , und in den Dekreten ausge -
sehet waren , vertraute der Kaiser ebenfalls dem Köni¬
ge von Pohlen und dem Herzog von Braunschweig »
Wolftnbüttel an . Die vorzüglichste Stelle dieses
Eommissorii lautet so : » Wir gesmnen an Ew . Lbd.

M 2 « Lbd .
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i72Z » ! bd . Freund - Oheim - Brüder . nachbarlich und

« gnädigst , daß Sie diese Unsere kaiserl . Commission
« annehmen , — und hiezu von jedweder Seite einen
« gelahrten in Land - und Regierungssachen wohler .
« fahrnen Subdelegirken brauchen , und nach Maas ,
„ gäbe Unserer hiebei gelegten kaiserlichen Instruction !
„ verfahren , sodann — denen übermüthigen und
„ widerspenstigen Administratoren — den rechten
» Ernst zu erkennen geben mögen . Dieses gereichet
„ Uns zu besonderer Wohlgefälligkeit . "

So hatten denn der König von Pohlen als Chur -
fürst von Sachsen , und der Herzog von Braunschweig
die Unkersuchungs - Executions - und Manutenenz -
Commission .

§- i ; .
Der Fürst hatte sich auch vorzüglich darüber be¬

schweret , daß die Stände das 1687 erkannte , 169 ;
aber wieder aufgehobene Conservatorium heimlich
mit dem Bischof von Münster erneuert hatten , wie
auch , daß der Bischof die rückständigen Subsidien
durch seinen Obersten von der Horst mit militari ,
scher Execukion beitreiben lasten . Dieses Verfah¬
ren wurde durch ein besonderes kaiserliches Rescript
dem Bischof verwiesen , und ihm aufgegeben , die
beigetriebenen Gelder mit den Zinsen an die Landeö -
caste wieder zurückzuzahlen . „ Wenn nun diese —
so drückt sich der Kaiser aus — von deiner Lbd . ,
„ unternommene den gemeinen Landfrieden offenbar
„ überfahrende , an sich ärgerliche und schädlicher
„ Consequenzen volle Thathandlungen nicht allein
„ Unserer kaiserlichen Verordnung zuwider , sondern
„ auch Unserm allerhöchsten Respcct und Autorität
„ zum merklichen Abbruch , Sr . des Fürsten zu
„ Ostftiesland Lbd. aber zum empfindlichen,Präjudiz

» und
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» und Dero Landen zum größten Schaden gereichen,172z
„ und Wir als oberster Richter dergleichen eigen ,
„ mächtiges höchst strafbares auf eine allgemeine Zer .
„ rüttung abjielendes Beginnen keinesweges gestat¬
ten können noch wollen : Als befehlen Wir Deiner
„ Lbden , die unter dem Namen der Substdiengelder
„ erpreßte und empfangene Geldsummen sammt Er »
« stattung des Interests und verursachten Schaden
„ undKosten an das ostfriesische Landschasts -Aerarium
^ innerhalb zwei Monaten bei Vermeidung einer
« Strafe von 5 s Mark löthigen Golde - wieder zu
« bezahlen . "

§. r6.
Endlich ergieng ein kaiserliches Patent an bke

fämmtlichen ostftiesischen Unterkhanen . Hierin wur¬
den alle Eingesessenen aufgefodert . sich den kaiser¬
lichen Decreten und den künftigen Verfügungen der
kaiserlichen Commission zu unterwerfen . Ihnen
wurde der mächtige Schutz des Kaisers wider alle
angedrohte Verfolgung und Belästigung und dann
auch die kaiserliche Manutenen ; bei der beständigen
auf die gemeine Wohlfahrt

"
und Ordnung gegründete

Ausübung aller aus den Landesverkrägen fließenden
Gerechtigkeiten in Kraft des nun auf den König von
Pohlen und den Herzog von Braunschweig erkannten
kaiserlichen Censervatorii zugesichert . Da auch von
ständischer Seite behauptet worden , daß die kaiser -
lichen Decrete die ganze Landesverfassung und die so
heilig beschwornen Verträge durchlöcherten , so er¬
mahnte der Kaiser in diesen Patenten alle Eingesesse¬
nen , sich nicht durch die Administratoren , die durch
ihre unbeschränkte Licenz zu Excesseu und Anordnun¬
gen und durch ihre Eingriffe in die landesfürstkiche
Oberbotmäßigkeit alle diese Klagen und Beschwerden

M z ver -
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A7szveranlassek hatten , mißleiten : ; » - lassen . „ Um des »,

„ willen — heißt es ferner — ein jeder von Euch
„ leicht vermerken wird , daß Unsere kaiserliche Deere «
„ te im geringsten nicht aus Bmehmung des rechten .
„ Gebrauchs der Landesprivilegien und Verträge oder .
„ Einführung unbilliger Neuerungen angesehen, . fon, ,
„ dem , daß derselben Genuß, . vermittelst Abschaffung ,
„ derselben mancherlei ) Unheil rmd Bedrängniß über
„ das Vaterland häufenden Administraciohs « Irre -,
„ gularitäten und Excesten und Einführung einer
„ vorlängst von sehr vielen gewünschten guten Wmh «.
„ schaft , jedermänniglich züm Guten , wieder herge « .
„ stellet , und ins Werk geseßet werden möge . " ( v )

(7) Alle diese unter dem ir . Jan . erlassene kaiserliche
Decreke, Mandate und Pakenke sind von fürstliche

„Helle besonders abgedmcht wvrden.

Vierter



Vierter Abschnitt . , .r
§ - I - Die alten Stände erklären sich , Len nenern kaiserlichen '

Decrctm lil soaveitzu unterwerfen, als solche mir Len Landes-
vertragen übereinstimmen. Sie suchen wider diele Decrcte.
reKikutidaÄ» ich i'm^xrum nach . .§- 2 . DcrKLnlgvon Preußen
mahnet die - MAULe- von allen Gewaltt-Wigkciten ab , §-

. und rechtfertiget sich, wegen seines Benchinens tn den ostfrie-
flfchen Etreitigkeiken bei dein' Kaiser.

'
Dagegen sichet der

'
Bischof von Münster von der mit den GtMen getroffenen-
-Eonvenkivn ab . -87 4. Me -AdministrÄoren' lassen wieder tte»
cuMwü' igte Schakun'

M execvtsvlsch
' UifreiSen.

' Dies ver/
-üüsiasset Gahruugund 'da'mi einen Tumult st» Norden. Die

ch-ugerückte siändifchc^Miiz wird mit - einem Stcinregcch
empfangen , und '

zujsi Abzug gez, »ungen. §-
'

5- Der -Fürst
setzet eiuiM 'Magistratspcrfonenin N»M » sbt '

b - H. -Norde»
- Wmiktircl sich denkafferllchen Acwe«:ar -,iK>ie -Stände -erko¬ren sich zu ciücm

'
Biraicrch, der Kürst aber bestehet,,lediglich

astf die ' kaiseriiWt ' -DecE . K. 7- Äer K'bniz von' Pohle»
. und bcrHerzog'

PmNPrarinschweig örnem-on den vicwai ^segRitter und den ^ sfrath Rober zu ihren snddelemrren
Lömmiff<rrt«n . Die Stände reichen bei dem Keichshofrath
wider . die,zu cröfnende kaiserliche Commission LblehnunM
und Rccusationöschriskenein , und protciiiren durch ein atze«' drucktes Placat wider einen' von dem Fürsten ausgeschriebene»
Landtag. -,r. 8, Me ausfchrcibe-'.den Fürsten .des westphäsf«

. sehen Kreises beschweren sich bet dein Kaiser , daß ihnen nicht
die iintcrsuchungs - und Manukencnz - Commission anvertrauek
worden, wKdcn aber abschläglich bcschrcdcn.

7
'

-
' ^

§ . r > /
^

'Aiius diesen kaiserlichen Decreken , Mandaten undifsz
'

Patenten gehet denn die ernstliche Willens »
Meinung des Kaisers hervor , alle in Ostfticsland sich
eingefchiichene Unordnungen abzustellen , und dem
Fürsten , wider alle , Eingriffe ivdesstn Landeshoheit
seinen kräftigen Schuß , zu ercheilen . Aber alle diese
kaiserüche Verordnungen und Verfügungen , die iü

-dev That in vielen Stücken den Landesverträgen nicht
entsprachen , änderten so wenig , ajs die Drohungen

ides sich nun ganz auf det^ Kaiftr verlassenden Für¬
sten , die bisherigen Gesinnungen der alten Stände .
Die ganze Ritterschaft und die Stadt Emden hielten
noch fester an einander wie jemals , und hatten ohn § -

M 4 dem
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